
Anlage 6 

Übersicht Stellungnahmen der TÖB und beteiligten Ämter 

Unterteilung nach frühzeitiger und formeller Beteiligung sowie erneuter Betei-
ligung während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Gärtnerei Elsässer / Katzenbachstraße 

im Stadtbezirk Vaihingen (vai256) 

 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach  § 4 BauGB  

 

berück-
sichtigt 

Träger der öffentlichen Belange 

 

Stellungnahme 

 
Ja Nein 

Amt für Liegenschaften u. Wohnen (23-4) 

09.06.2009 

„Das Plangebiet ist im FNP 2010 als Fläche 
für die Landwirtschaft/ den Erwerbsgartenbau 
mit Glashäusern gekennzeichnet. Das Plan-
gebiet wird von einer Zierpflanzen-
/Friedhofsgärtnerei bewirtschaftet. Der vorlie-
gende vorhabenbezogene Bebauungsplan, 
mit dem auf der Fläche zum Gartenbau eine 
ergänzende Nutzung ’Veranstaltungsbetrieb’ 
ermöglicht wird, wird seitens der Landwirt-
schaft unterstützt. Aufgrund der allgemeinen 
Marktlage im Bereich Zierpflanzen ist es un-
abdingbar, dass sich die Betriebe spezialisie-
ren sowohl hinsichtlich Produkte als auch 
Vermarktung (Großmarkthandel oder End-
verkauf). Die bestehende Gärtnerei hat sich 
mit der Pflanzenproduktion und Vermarktung 
an Privatkunden ausgerichtet, z.B. Produktion 
von ’Beet- und Balkonpflanzen’ für den End-
verkauf, Dienstleistungsangebote in den Be-
reichen Grabpflege sowie Pflanzenüberwinte-
rung/-verleih. Die Gärtnerei als Hauptbetrieb 
kann mittels der untergeordneten Nutzung als 
Veranstaltungsbetrieb seine Produktionsflä-
chen optimal nutzen. Gleichzeitig wird die 
bestehende Vermarktung ergänzt, um damit 
auch die betriebliche Zukunft zu sichern. Für 
eine Vermarktung über den Großhandel fehlt 
es unter anderem an den notwendigen räum-

Amt für Liegenschaften und     

4/1  

Gemäß des Fachgutachtens 
der glu Planungsgemeinschaft 
muss als Ausgleichsmaßnah-
me der vorhandene Obst-
baumbestand auf dem privaten 
Grundstück 2399/2 mit 5 hoch-
stämmigen Obstbäumen „StU 
16 – 18 / 3x verpflanzt“ ergänzt 
werden. Im Gutachten sind 
hierfür ausschließlich gebiets-
heimische Obstbaumarten (sie-
he Umweltgutachten vom 
09.06.2009 glu – Seite 9) vor-
gesehen.  
Wird dadurch die gleiche öko-
logische Wertigkeit erreicht, 
sind auch Wildobstsorten 
denkbar. Heimische Gehölze 
entsprechen allerdings nicht 
dem für den Bereich vorgese-
henen und im Bestand bereits 
vorhandenen landschaftlichen 
Charakter.  
Durch eine Festsetzung im Be-
bauungsplan als "Fläche für die 
Landwirtschaft und Erwerbs-
gartenbau" wäre die Eignung 
zu einer Fläche gemäß § 9 (1) 
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lichen Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort. 
Bezüglich der Checkliste zur Umweltprüfung 
gibt es keine Ergänzungen.  
Die daraus resultierenden notwendigen Aus-
gleichsmaßnahmen sind mit uns abzustim-
men. Auf dem südlichen Teil des Flurstückes 
2399/2 ist eine Streuobstpflanzung geplant. 
Dieses Flurstück wurde Herrn Elsässer im 
Zuge der Umlegung ’Lauchäcker’ als Ersatz-
grundstück übereignet, dabei wurde eine Än-
derung der Nutzung in ’Fläche für die Land-
wirtschaft - Erwerbsgartenbau’ in Aussicht 
gestellt. Soweit es sich hier nur um natur-
schutzrechtliche Belange handelt, sollte dem 
Betrieb freigestellt werden, anstatt Streuobst-
bäume weniger pflegeintensive Wildobst-
bäume oder einheimische Gehölze zu pflan-
zen. Die Anzahl der Bäume/Gehölze muss so 
festgelegt werden, dass auf der verfügbaren 
Fläche genügend Entwicklungsraum für die 
einzelnen Gehölze besteht, um Rodungen 
aus Platzmangel zu verhindern. Der Stand-
raumbedarf eines Obsthochstammes beträgt 
80 - 100 m². Weitere agrarstrukturelle Belan-
ge sind nicht betroffen. Aus Sicht der Land-
wirtschaft bestehen keine Bedenken hinsicht-
lich des o. g. Bebauungsplanes." 
 

26.05.2010 

Verweis auf die Stellungnahme zur frühzeiti-
gen Beteiligung vom 26.05.2009. Keine wei-
teren Anregungen und Bedenken. Die vorge-
brachten agrarstrukturellen Belange wurden 
berücksichtigt. 
 

10.06.2011 

Grundsätzlich Verweis auf die Stellungnahme 
zur frühzeitigen Beteiligung vom 26.05.2009 
und vom 26.05.2010. Die zulässige Gesamt-
höhe des südlichen Gewächshauses sollte 
durchgehend auf 468,50 m ü. NN festgesetzt 
werden, um eine Stehwand-Standardhöhe 
von 5m zu ermöglichen. Eine Aufteilung in ein 
Gewächshaus mit unterschiedlichen Firsthö-
hen (wie im Bebauungsplan vorgesehen) er-
fordere insbesondere bei der Größe des Ge-
wächshauses einen aufwendigen und sehr 
kostenintensiven Umbau, der u. a. eine Ver-
kleinerung der Nutzfläche zur Folge habe. 

20 BauGB nicht mehr gegeben.  
Im Rahmen des bauordnungs-
rechtlichen Genehmigungsver-
fahrens ist vom Antragsteller 
auch ein qualifizierter Freiflä-
chenplan vorzulegen. Dann 
wird geprüft, ob für die geplan-
ten Bäume ausreichend Raum 
berücksichtigt wurde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.0010 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
 
 
 
 
 
 
Die Höhenfestsetzung zum 
südlichen Gewächshaus wurde 
in Abstimmung mit dem Bau-
herrn und der geplanten Nut-
zung bestimmt, auch im Hin-
blick auf eine künftige Weiter-
entwicklung des Betriebes. Es 
erfolgt keine Planänderung.  
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Zur Absicherung des Betriebes für die Zu-
kunft und seiner Entwicklungsmöglichkeiten 
ist es jedoch sinnvoll, die Endausbauhöhe 
des südlichen Gewächshauses durchgängig 
auf 468,50 m ü. NN festzusetzen. 
Bezüglich weiterer Änderungen um Bebau-
ungsplan verglichen mit den Planungen, zu 
denen bereits in o. g. Schreiben Stellung ge-
nommen wurde, werden aus landwirtschaftli-
cher/gartenbaulicher Sicht keine Einwände 
vorgebracht, es bestehen keine weiteren An-
regungen und Bedenken. 

Amt für Umweltschutz                             
untere Naturschutzbehörde 

Bodenschutz 

17.03.2009 und 04.06.2009 

Der Gemeinderat hat beschlossen, für die 
Bebauungspläne eine Bilanzierung der Bo-
denqualität zu erstellen und zu dokumentie-
ren (GRDrs 124/2005 und 27/2006). Im Bo-
denschutzkonzept Stuttgart (BOKS) ergibt 
sich für den Bereich des Bebauungsplanes 
keine Änderung in der Bilanz. 

15.06.2011 

Gegen die Änderungen des Bebauungsplan-
entwurfs bestehen keine Bedenken. Ände-
rungswünsche oder Hinweise werden nicht 
geltend gemacht. 

                                                  
                                      

 

 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 

 

 

 

 

 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
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Immissionsschutz 

17.03.2009 und 04.06.2009 

„Aus Sicht des anlagenbezogenen Immissi-
onsschutzes bestehen keine Bedenken ge-
gen die Nutzung der Gärtnerei als Veranstal-
tungsort, sofern die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm eingehalten werden. Deshalb emp-
fehlen wir eine Prognose nach TA Lärm für 
diese Nutzungserweiterung anfertigen zu las-
sen. Als Emissionen sollten insbesondere der 
Veranstaltungslärm innerhalb des Gewächs-
hauses, (sozialer) Lärm im Außenbereich 
sowie der Parkplatzlärm berücksichtigt wer-
den. Maßgebliche Immissions-Orte sind das 
nördlich gelegene Mehrfamilienhaus in der 
Meluner Straße 46 sowie das noch unbebau-

 

 

Die genannten Problemstellun-
gen bzgl. der künftigen Lärm-
situation wurden durch ein ent-
sprechendes Fachgutachten 
geklärt. Zur Einhaltung der 
Richtwerte der TA Lärm sind 
verschiedene Lärmminde-
rungsmaßnahmen notwendig 
(siehe Begründung zum Be-
bauungsplan 8.1 Umweltbelan-
ge Seite 12). Die fachgerechte 
Errichtung der Lärmschutz-
maßnahmen sowie deren laut 
Gutachten vorgeschriebenen 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



te Baugrundstück 2401/1 innerhalb der vor-
gesehenen Baugrenzen. Falls das Lärmgut-
achten Überschreitungen der Immissions-
richtwerte ergeben sollte, was bei den vor-
handenen Entfernungen, der geringen Schall-
dämmung des Gewächshauses sowie der 
nächtlichen Nutzungszeit nicht auszuschlie-
ßen ist, sollte der Gutachter geeignete Maß-
nahmen zur Lärmminderung wie z.B. die Be-
grenzung der Schallpegel der Verstärkeran-
lage oder eine Verbesserung des Schall-
dämmmaßes des Gewächshauses vorschla-
gen. Weiterhin ist die Lage der Parkplätze 
aus Sicht des Lärmschutzes für die nördliche 
angrenzende Wohnbebauung ungünstig." 

 

Immissionsschutz 

30.06.2010 

„Aus Sicht des anlagenbezogenen Immissi-
onsschutzes bestehen keine Bedenken. Die 
in unserem Schreiben vom 10.07.2009 vor-
geschlagenen Lärmminderungsmaßnahmen 
sind […] ausreichend berücksichtigt. Ein 
Nachweis über die Anzahl, Personenzahl und 
Dauer der Veranstaltungen entsprechend 
Ziffer 4 (Durchführungsvertrag) braucht nicht 
vorgelegt werden". 
 
 
 

15.06.2011 

Gegen die Änderungen des Bebauungsplan-
entwurfs bestehen keine Bedenken. Ände-
rungswünsche oder Hinweise werden nicht 
geltend gemacht. 
 

Durchführung während der 
Veranstaltungen werden ver-
traglich zwischen dem Eigen-
tümer und der Stadt Stuttgart 
vereinbart. Alle Lärmschutz-
maßnahmen sind außerdem 
Gegenstand des bauordnungs-
rechtlichen Genehmigungsver-
fahrens, das für die geplanten  
Veranstaltungen und den Neu-
bau eines Gewächshauses er-
forderlich ist. 
 
 
 

Immissionsschutz 

01.07.2010 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Ein Nachweis über 
die Veranstaltungen muss nicht 
gebracht werden. Im bauord-
nungsrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren wird eine ge-
naue Betriebsbeschreibung 
gefordert, die diese Belange 
regelt. So muss für außerplan-
mäßige Veranstaltungen eine 
Sondergenehmigung beantragt 
werden. 

 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Energie 

17.03.2009 und 04.06.2009 

„Folgende Maßnahmen zur Bedarfsminde-
rung sind bei Abschluss eines städtebauli-
chen Vertrages zu übernehmen (GRDrs 
86/2008): 

Der Vorhabenträger/Bauherr verpflichtet sich, 
die Gebäude so zu errichten, dass der Jah-
res-Primärenergiebedarf Qp und der spezifi-
sche Transmissionswärmetransferkoeffizient 
HT’ um mindestens 40% gegenüber der gülti-

Energie 

17.03.2009 und 04.06.2009 

Die Bestimmungen finden auf 
Grund der geplanten Nutzung 
bzw. Umnutzung des beste-
henden Gärtnereigebäudes 
und der Errichtung eines Ge-
wächshauses keine Anwen-
dung. Es erfolgt keine Ände-
rung des Vertrages. 
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gen Energieeinsparverordnung (EnEV) i.d.F. 
vom 24. Juli 2007 reduziert werden. Für 
Wohngebäude sind die Anforderungen an ein 
KfW 60-Energie-sparhaus einzuhalten (Qp" 
max. 60 kWh/m²a und HT’ mindestens 30% 
besser als aktuelle EnEV). Der Vorhabenträ-
ger       / Bauherr legt bei Fertigstellung des 
Vorhabens eine Bestätigung eines Sachver-
ständigen vor aus der hervorgeht, dass das 
realisierte Gebäude den o.g. Anforderungen 
entspricht. Weicht die Bauausführung von 
den o.g. Anforderungen und übersteigt da-
durch der jährliche Primärenergiebedarf die 
o.g. vorgeschriebenen Werte, zahlt der 
Vorhabenträger / Bauherr einmalig an die 
LHS Stuttgart einen Ausgleichsbetrag. Dieser 
beträgt 5 € für jede kWh/a Mehrverbrauch 
des Gebäudes an Primärenergie entspre-
chend der Berechnungen nach EnEV.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtklimatologie 

17.03.2009 

„Gegen die in der Vorlage dargestellten all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung 
bestehen aus Sicht der Stadtklimatologie kei-
ne Bedenken. Gleichwohl sehen wir die 
Notwendigkeit, im Entwurf der Checkliste 
Umweltprüfung folgende Verbesserung 
anzuregen: 
In Zeile 7c (menschliche Gesundheit) bedarf 
es einer Unterscheidung von Auswirkungen, 
die tatsächlich von der Planung auf die Um-
gebung ausgehen und solchen 
Umweltmerkmalen, denen das Plangebiet 
selbst unterliegt und 'die einer planerischen 
Berücksichtigung’ bedürfen. Auch die Not-
wendigkeit 'vertiefender Untersuchungen' 
sollte nach diesen Gesichtspunkten deutlich 
voneinander getrennt werden: 
Zum ersten Punkt verweisen wir auf die Aus-
führungen des Sachgebietes Immissions-
schutz, aus denen die Erforderlichkeit einer 
schalltechnischen Untersuchung zu 
den anlagenbezogenen Auswirkungen der 
geplanten Nutzung hervorgeht. 
Den zweiten Gesichtspunkt beschreiben in 
zutreffender Weise die Angaben aus dem 
Schallimmissionsplan/Lärmminderungsplan 
Vaihingen. Die genannten Pegelwerte 
beziehen sich auf Schallpegelklassen in 5 

Stadtklimatologie 

17.03.2009 

Die Anregungen finden im 
Umweltbericht (siehe Begrün-
dung Anlage 2) entsprechend 
Berücksichtigung.  
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dB(A)-Intervallen, und zwar tags auf die 
Pegelklasse ’kleiner / gleich 65 dB(A)’ und 
nachts ’kleiner / gleich 55 dB(A)’. Diesem 
Sachverhalt messen wir für die vorhaben-
bezogene Planung einer Gärtnerei und 
Veranstaltungsstätte nur eine geringe Pla-
nungsrelevanz bei; jedenfalls erübrigen  
sich dazu "vertiefende Untersuchungen". 
Wichtiger wäre es dagegen, wenn die folgen-
de Feststellung aufgenommen würde: "Die 
Planung steht in keinem Widerspruch 
zu den Maßnahmen des Lärmminderungs-
planes Stuttgart-Vaihingen 2000". […] 

Stadtklimatologie 

30.06.2010 

Gegen die Planung bestehen keine Beden-
ken. Keine weiteren Änderungswünsche und 
Anregungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadtklimatologie 

30.06.2010 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
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Naturschutz 

17.03.2009 und 30.06.2010 

Die Belange von Seiten des Natur- und Ar-
tenschutzes sind ausreichend berücksichtigt. 
Ein artenschutzrechtliches Gutachten ist nicht 
notwendig.  
 

15.06.2011 

Gegen die Änderungen des Bebauungsplan-
entwurfs bestehen keine Bedenken. Ände-
rungswünsche oder Hinweise werden nicht 
geltend gemacht. 
 

Naturschutz 

17.03.2009 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
 
 
 
 
 
Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
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Wasserschutz 

30.06.2010 

Gegen die Planung bestehen keine Beden-
ken. Keine weiteren Änderungswünsche und 
Anregungen.  
 
15.06.2011 
In den Umweltbericht sind zum Thema 
Schutzgut Wasser folgende Daten aufzu-
nehmen: Nach der hydrologischen Bau-
grundkarte von Stuttgart ist im Vorhabensbe-
reich mit einem Grundwasserstand von 
461,00 bis 463,00 m ü. NN zu rechnen. Ab-
weichungen sind möglich. 

Stadtklimatologie, Natur-  

 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
 
 
 
Der Umweltbericht wird ent-
sprechend der Anregung geän-
dert. 

 

 

- 
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Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Dienststelle Karlsruhe 

23.07.2009 

Keine Einwände. 

 

 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Deutsche Telekom 

18.05.2009 und 19.05.2011 (gleich lautend) 

Im Planbereich befinden sich Telekommuni-
kationslinien der Deutschen Telekom AG. Es 
wird gebeten, darauf Rücksicht zu nehmen. 
Zur Versorgung des Planbereiches ist evtl. 
eine Erweiterung des Telekommunikations-
netzes erforderlich. Es wird gebeten, über 
Beginn und Ablauf evtl. Baumaßnahmen so 
früh wie möglich, mindestens 12 Kalender-
wochen vor Baubeginn, zu informieren, damit 
Maßnahmen rechtzeitig koordiniert werden 
können. 
 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Der Vorhabenträ-
ger ist informiert.  
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EnBW Regional AG 

05.06.2009 

Im Plangebiet befindet sich eine Gashoch-
druckleitung (DN500) sowie zwei Leitungen 
der Bodensee Wasserversorgung. Leitungs-
gefährdende Eingriffe im Bereich des Schutz-
streifens der Gashochdruckleitung wie z.B. 
Baumpflanzungen sind nicht gestattet. 

09.06.2010 

Keine Einwände gegen den Bebauungsplan. 
 

 

 

Der Vorhabenträger ist über die 
Leitungen informiert. Es wird 
ein Leitungsrecht mit Schutz-
streifen zu Gunsten der  EnBW  
im Bebauungsplan festgesetzt. 

 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
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Gasversorgung Süddeutschland GmbH 

06.05.2009 

Im Gebiet liegen keine GVS-Anlagen. Die 
GVS ist nicht betroffen. 
 

Gasversorgung Süd 

06.05.2009 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 

 

 

- 

 

 

- 

Gesundheitsamt 

03.06.2009 

Die Lärmuntersuchung wird ausdrücklich be-
grüßt. Keine Einwände oder Anregungen. 

23.06.2010 

Es ist eine Nutzung als Veranstaltungsbetrieb 
vorgesehen. „In den Unterlagen findet sich 
kein Hinweis auf vorhandene bzw. notwendi-

 

 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 

 

Eine neue WC-Anlage ist vor-
gesehen. Im Rahmen des bau-
ordnungsrechtlichen Genehmi-

 

 

- 

 

 

X 

 

 

 

- 

 

 

 

 



ge Sanitäreinrichtungen, die für das geplante 
Vorhaben zwingend notwendig sind.“ 

 

 

Der Sachbereich Umweltbezogener Gesund-
heitsschutz/ Umwelthygiene nimmt wie folgt 
Stellung: keine Einwände. 

gungsverfahrens wird dieses 
Thema abschließend behandelt 
(siehe auch Grundrisspläne im 
Anhang). 
 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

IHK Region Stuttgart 

27.05.2010 und 02.06.2010 

Keine Bedenken, Einwände oder Anregun-
gen. 

 

 

Keine Stellungnahme erforder-
lich.  

 

 

- 

 

 

- 

Kabel BW 

14.05.2009 

Keine Bedenken, Einwände oder Anregun-
gen. Im Plangebiet befinden sich keine Anla-
gen der Kabel Baden Württemberg. 
 

 

 

Keine Stellungnahme erforder-
lich.  

 

 

- 

 

 

- 

Winfried Haug – Naturschutzbeauftragter 
Stadt Stuttgart 

04.06.2009 

„Gegen die zeitlich reglementierte Erweite-
rung der Nutzungsmöglichkeiten bestehen 
keine Bedenken. Naturschutzrelevant ist vor 
allem die Neuanlage von Stellplätzen im Be-
reich der vorhandenen Obstwiese. Es wird 
angeregt, die Ersatzpflanzungen nicht wie 
dargestellt, in stark gedrängter Form auf Flst. 
2399/2 vorzunehmen, sondern auch zwei 
Bäume bei den Stellplätzen auf Flst. 2398/1 
unterzubringen. Die Überplanung sollte auch 
für gestaltende Maßnahmen genützt werden. 
Die sehr hohe Thuja- Einfriedigung könnte 
durch eine abwechslungsreichere Form der 
Eingrünung ersetzt werden. 

03.06.2010 

Gegen die Planung bestehen keine Beden-
ken. Der durch die zusätzlichen Stellplätze 
verursachte Eingriff wird ausgeglichen. Es 
wird ebenfalls kein Erfordernis für arten-
schutzrechtliche Untersuchungen gesehen. 
Es wird angeregt, die Thuja-Einfriedung kom-
plett durch eine Hainbuchenhecke oder ande-
re heimische Laubgehölze zu ersetzen. Zur 
Aufwertung des Landschaftsbildes bietet es 

Winfried Haug – Natur-
schutzbeauftragter Stadt  

04.06.2009 

Die Anregungen werden teil-
weise berücksichtigt. Die    
Thuja-Hecke wird auf städti-
scher Fläche entfernt und in-
nerhalb des Privatgrundstückes 
auf 1,30 m getrimmt. Eine 
Baumpflanzung auf dem Flst. 
2398/1 ist denkbar, das Flur-
stück ist jedoch nicht Teil des 
Bebauungsplans. Der Wunsch 
wird an den Vorhabenträger 
weitergegeben. 

 

 

 

Die Anregungen werden teil-
weise berücksichtigt. Sämtliche 
grünordnerische Maßnahmen 
sind mit dem Amt 67 und dem 
Vorhabenträger abgestimmt. 
Die Thuja-Hecke wird demnach 
auf städtischer Fläche entfernt 
und innerhalb des Privatgrund-
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sich an, auch auf dem städtischen Flurstück 
2399/1 die nicht standortheimischen Nadel-
gehölze zu ersetzen. 

stückes auf 1,30 m getrimmt.  

 

Innenministerium BW 

08.05.2009 

Die Belange des Innenministeriums als Luft-
fahrtbehörde von der Planung des o.g. Be-
bauungsplanes werden nicht tangiert, da der 
Bereich außerhalb des Bauschutzbereiches 
für den Flughafen Stuttgart liegt, eine luft-
rechtliche Zustimmung nach § 12 Luftver-
kehrsgesetz (LuftVG) ist daher nicht erforder-
lich. Für Bereiche außerhalb des Bauschutz-
bereiches für den Flughafen Stuttgart ist das 
Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 46, 
als Luftfahrtbehörde zuständig. Das Plange-
biet liegt außerhalb des Lärmschutzbereichs 
nach FluglärmG für den Flughafen Stuttgart 
sowie außerhalb des Bereichs, für den auf-
grund der fluglärmbedingten Dauerschall-
immissionen besondere Maßnahmen zu tref-
fen sind. 
 

Winfried Haug 

04.06.2009 

Keine Stellungnahme erforder-
lich.  

 

 

- 

 

 

- 

Regierungspräsidium Freiburg                                                                                                                           
Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

28.05.2009, 09.06.2010 und 01.06.2011 

- Keine rechtlichen Vorgaben aufgrund fach-
gesetzlicher Regelungen, die im Regelfall 
nicht überwunden werden können 
- Keine beabsichtigten eigenen Planungen 
und Maßnahmen, die den Plan berühren kön-
nen 

Geotechnik 

Der Untergrund des Plangebiets besteht aus 
setzungsempfindlichem Löss- und Verwitte-
rungslehm unbekannter Mächtigkeit über ei-
ner Wechselfolge von unterschiedlich festen 
und harten Ton-, Kalk- und Sandsteinbänken 
des Unterjuras (vermutlich Arietenkalk For-
mation). Die Lockergesteine nahe der Gelän-
deoberfläche können in Abhängigkeit von 
der jahreszeitlich wechselnden Durchfeuch-
tung quellen und schrumpfen Schichtwasser-
zutritte aus klüftigen Hartgesteinsbänken sind 
möglich. Bei geotechnischen Fragen im Zuge 
der weiteren Planungen oder von Bauarbei-
ten wird geotechnische Beratung durch ein 

Regierungspräsidium Frei                                                                                                                       
Geologie, Rohstoffe 

28.05.2009 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
 
 
 
 

Geotechnik 

Der Hinweis wird im Umweltbe-
richt zum Thema Schutzgut 
Boden hinzugefügt. 
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privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 

Bodenkunde 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 

Mineralische Stoffe 

Zur Planung sind aus rohstoffgeologischer 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorzutragen. 

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt außerhalb von beste-
henden und geplanten Wasserschutzgebie-
ten, aber innerhalb der Außenzone des Heil-
quellenschutzgebiets für die staatlich aner-
kannten Heilquellen in Stuttgart-Bad Cann-
statt und Stuttgart-Berg (Rechtsverordnung 
des Regierungspräsidiums Stuttgart vom     
11.06.2002). Aus hydrogeologischer Sicht 
bestehen gegen das Vorhaben keine Beden-
ken 

Bergbau 

Gegen die Planung bestehen von bergbe-
hördlicher Seite keine Einwendungen. 

Geotopschutz 

Im Planbereich sind Belange des geowissen-
schaftlichen Naturschutzes nicht betroffen. 
 

Bodenkunde 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
 

Mineralische Stoffe 

 
 
Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
 

Mineralische Stoffe 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
 
 
 
 

 

gegen das Vorhaben keine Be-
denken 

Brgbau 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 

Geotopschutz 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
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Regierungspräsidium Stuttgart 
Wirtschaft und Infrastruktur 

04.06.2009 und 17.06.2010 

Das RP Stuttgart nimmt aus Sicht der Denk-
malpflege sowie als höhere Raumordnungs-
behörde wie folgt Stellung: 

Denkmalpflege 

Es bestehen keine Anregungen oder Beden-
ken, sowohl aus Sicht der Bau- und 
Kunstdenkmalpflege als auch der archäologi-
schen Denkmalpflege. Wir bitten jedoch 
einen Hinweis auf § 20 DSchG zum Fund von 
Kulturdenkmalen in den Bebauungsplan 
einzufügen (sofern nicht bereits geschehen). 

Regierungspräsidium Frei                                                                             
Geologie, Rohstoffe 

28.05.2009 

 
 
 

Denkmalpflege 

Der Hinweis ist im Durchfüh-
rungsvertrag berücksichtigt. 
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Raumordnung 

Aus raumordnerischer Sicht bestehen gegen 
o.g. Planung keine Bedenken. Zur Aufnahme 
in das Raumordnungskataster wird gemäß § 
26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Regierungs-
präsidium nach Inkrafttreten des Planes eine 
Mehrfertigung davon - soweit möglich auch in 
digitalisierter Form - im Originalmaßstab zu-
gehen zu lassen. 

14.06.2011  

Unter raumordnerischen Gesichtspunkten 
bestehen gegen die Planung keine Beden-
ken.  
(Referat 86 Denkmalpflege meldet Fehlan-
zeige) 

Geotechnik 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. Mehrfertigungen erhält das 
Regierungspräsidium umge-
hend nach Erlangung der 
Rechtskraft. 

 

 

 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
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Verband Region Stuttgart 

29.05.2009 

Aus regionalplanerischer Sicht kann den vor-
getragenen Nutzungsüberlegungen vorläufig 
zugestimmt werden.  

07.06.2010 

„Aus regionalplanerischer Sicht stehen die-
sem Bebauungsplanentwurf […] keine regio-
nalplanerischen Ziele entgegen.“ 

19.05.2011 

Ziele des Regionalplans stehen nicht entge-
gen. 
 

Winfried Haug 

04.06.2009 

Keine Stellungnahme erforder-
lich.  

 

 
Keine Stellungnahme erforder-
lich. 

 

 

Keine Stellungnahme erforder-
lich. 
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Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart  

29.05.2009 

Keine Einwände. Der Planbereich liegt im 
500m – Einzugsradius der Bushaltestelle 
„Kurmärker Kaserne“, der von den Buslinien 
84 und 751 bedient wird. 
 

Winfried Haug 

04.06.2009 

Keine Stellungnahme erforder-
lich.  

 
 

 

 

- 
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Wehrbereichsverwaltung Süd 

17.07. 2009 und 01.06.2010 

[…] „Auf Ihre Anhörung teile ich Ihnen mit, 
dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt Interes-
sen der Bundeswehr nicht berührt werden. 
Ich weise jedoch darauf hin, dass für die Be-
lange der im Allgemeinen Grundvermögen 
befindlichen Grundstücke und deren weitere 
Verwendung die Bundesanstalt für 

Winfried Haug 

04.06.2009 

Keine Stellungnahme erforder-
lich.  
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Immobilienaufgaben, Tennesseeallee 2-4, 
76149 Karlsruhe zuständig ist. Zum erforder-
lichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung kann ich keine Angaben 
machen. 

Bodenseewasserversorgung 
Zweckverband 

20.05. 2009 

„Wir haben den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan geprüft und sind mit den oben 
genannten Versorgungsanlagen, im Gel-
tungsbereich des Planes, betroffen. Unsere 
zwei Hauptversorgungsleitungen mit Lei-
tungszubehör verlaufen entlang 
des östlichen Randbereiches des Planungs-
gebietes, teilweise unter den bestehenden 
Gewächshäusern der Gärtnerei Elsässer. 
Diese Leitungen und der zugehörige 
Sicherheitsstreifen sind im zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplanes noch zu berück-
sichtigen. Zur Verdeutlichung unseres Lei-
tungsrechtes bitten wir um eine Erwähnung in 
der Legende des Planes mit dem Hinweis, 
dass für die Leitungen der BWV ein Leitungs-
recht mit Nutzungsbeschränkung besteht 
(„BWV-Leitungsrecht nutzungsbeschränkt"). 
Als Anlage erhalten Sie einen Lageplan zu 
unseren Leitungen mit der Bitte um 
Übernahme in Ihre Planung. Im Rahmen der 
Ausführung (Rückbau) und Kultivierung der 
Fläche im Bereich der Gewächshäuser sind 
die nachfolgend genannten Kriterien zu be-
achten: 
Innerhalb des Schutzstreifens sind nicht ge-
stattet: 
a. Die Errichtung von Bauwerken (z.B. Car-
ports, hereinragende Balkone, Dächer 
u. ä.l 
b. die Pflanzung von Bäumen und tiefwur-
zelndem Gehölz. Davon ausgenommen 
sind Sträucher, Buschobst u. ä., 
c. massive Geländebefestigungen (Betonplat-
ten, Gabionen, Steinmauern etc.), 
d. die Lagerung von Schüttgütern, Baustoffen 
oder sonstigen aufwändig umzusetzenden 
Gütern, 
e. die Aufstellung von Lastkränen sowie die 
Befahrung mit schwerem Gerät, 
f. die Freilegung von BWV-Anlagen 
 

Winfried Haug 

04.06.2009 

 
Das Leitungsrecht wird mit 
Nutzungsbeschränkung und 
Schutzstreifen festgesetzt. Die 
Schutz- und Sicherheitsbe-
stimmungen werden als Hin-
weis in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
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Im Übrigen möchten wir darauf hinweisen, 
dass für alle unsere Versorgungsleitungen 
ein Schutzstreifen von mindestens 3 m rechts 
und links der jeweiligen Leitungsachsen 
ausgewiesen und grundbuchrechtlich gesi-
chert ist. Innerhalb dieses Schutzstreifens 
gelten Nutzungseinschränkungen die Sie 
dem beigefügten Sicherheitsmerkblatt 
entnehmen können. Diese sind verbindlich 
einzuhalten. Wir gehen bislang davon aus, 
dass sich das bestehende Geländeniveau nur 
unwesentlich verändert und somit die vor-
handene Überdeckungssituation unserer 
Versorgungsanlagen gewährleistet bleibt. 
Die im Zuge der Erschließung anfallenden 
Maßnahmen, die zu Beeinträchtigungen 
der Versorgungsanlagen führen können, wie 
z.B. das Einbringen von Ver- und Entsor-
gungsleitungen, Wege- und Straßenbauarbei-
ten etc., sind der Bodensee-
Wasserversorgung in Form von Detailausfüh-
rungsplänen frühzeitig zur Freigabe vorzule-
gen.“ 

22.06. 2010 

„1. Hauptleitung Rohr - Hohe Warte DN 1100 
StSw + 2 F-Kabel 
2. Hauptleitung Rohr - Kornwestheim DN 900 
StSw 
„Wir haben den Bebauungsplanentwurf ge-
prüft und stimmen ihm grundsätzlich zu. Im 
Übrigen gelten unsere bisher abgegebenen 
Stellungnahmen im Rahmen des Verfahrens. 
sowie unsere darin genannten Sicherheitsbe-
stimmungen in Bezug auf unsere Anlagen. 
Hierbei möchten wir nochmals darauf hinwei-
sen, dass für unsere Versorgungsleitungen 
Schutzstreifen von bis zu 6 m rechts und links 
der entsprechenden Leitungsachsen (Ge-
samt: 12 m) ausgewiesen sind. Diese sind 
i.d.R. grundbuchrechtlich oder über Gestat-
tungsverträge gesichert. Innerhalb dieser 
Schutzstreifen gelten Nutzungseinschrän-
kungen die Sie den beigefügten Schutz- und 
Sicherheitshinweisen entnehmen können. 
Überdies sind die sonstigen geltenden Vor-
schriften und Regelwerke verbindlich zu be-
achten. Für die Berücksichtigung unserer 
Versorgungsleitungen incl. Zubehör im Rah-
men Ihrer zukünftigen Planungen möchten 
wir uns im Voraus bedanken. Mindestens 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der Schutzstreifen wird auf  
insgesamt 12,0 m verbreitert. 
Der Plan wird entsprechend 
geändert. Die Schutz- und Si-
cherheitsbestimmungen wer-
den in die Hinweise aufge-
nommen. 
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Woche vor Beginn der örtlichen Arbeiten ist 
unsere Betriebsstelle in StuttgartTeI.: 
0711/973-2288, Mobil : 0160/97232029 zu 
informieren, da sämtliche Maßnahmen im 
unmittelbaren Umfeld von BWV-Anlagen von 
dieser überwacht werden. 

25.05. 2011 

Es wird grundsätzlich zugestimmt. Im Übrigen 
gelten unsere bisher abgegebenen Stellung-
nahmen im Rahmen des Verfahrens. Für die 
Versorgungsleitungen im Geltungsbereich ist 
ein Schutzstreifen von 6m rechts und links 
der Leitungsachsen erforderlich. Überdies 
sind die sonstigen geltenden Vorschriften und 
Regelwerke verbindlich zu beachten.  
 

 

 

 

 

 

Der Schutzstreifen für die Lei-
tungen der Bodenseewasser-
versorgung ist in einer Breite 
von 12 m im Bebauungsplan 
berücksichtigt. Die Nutzungs-
beschränkungen innerhalb des 
Schutzstreifens sind in die 
Hinweise aufgenommen. Auf 
die Sicherheitsbroschüre des 
Verbandes wird dort verwiesen. 
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Zweckverband Landeswasserversorgung  

06.05.2009 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Be-
triebsanlagen der Landeswasserversorgung.  

Winfried Haug 

04.06.2009 

Keine Stellungnahme erforder-
lich.  
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